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Einleitung   
 
Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 2 EEG ist der Netzbetreiber verpflichtet, einen Bericht über 
die Ermittlung der nach § 14 a EEG mitgeteilten Daten zu veröffentlichen. Dieser 
Pflicht kommen die SWP mit diesem Dokument nach. 
 
 Grundsystematik 
 
Die gemäß §§ 6 – 12 EEG durch den aufnahmeverpflichteten Verteilnetzbetreiber an 
die Anlagenbetreiber ausbezahlten Vergütungen werden gemäß § 5 EEG durch den 
vorgelagerten  Übertragungsnetzbetreiber, abzgl. der nach § 18 Abs. 2 EEG 
Stromnetzentgeltverordnung ( StromNEV ) ermittelten vermiedenen Netzentgelte, 
dem aufnahmeverpflichteten Verteilnetzbetreiber erstattet. 
 
Datenermittlung 
 
Meldung von Anlagebetreibern an die SWP 
 
Von den EEG-Anlagebetreibern, deren Anlagen an das Netz der SWP angeschlossen 
sind, wurden die für die Vergütungszahlungen und den bundesweiten Ausgleich 
erforderlichen Daten gemäß § 14a Abs. 1 und 2 EEG angefordert, sofern sie nicht 
bereits vorlagen. Die betreffenden Anlagen speisen in das Netz der SWP in 
Pappenheim ein. Die detaillierten Daten der einzelnen Anlagen unterliegen nach 
Auffassung der SWP dem Datenschutz. 
 
Meldungen der SWP an TenneT TSO GmbH 
 
Die für den bundesweiten Ausgleich erforderlichen Daten wurden gemäß § 14a Abs. 
3 EEG an TenneT TSO GmbH übermittelt. Die auf die einzelnen Energieträger 
aggregierten Daten ( siehe Anlage 1 ) wurden durch einen Wirtschaftsprüfer im 
Sinne des § 14a Abs. 7 EEG bescheinigt. Ein Exemplar der Bescheinigung wurde 
TenneT TSO GmbH zur Verfügung gestellt. 
 
Anlagen  
 
1) Aggregierte Daten lt. Testat



Anlage 1 zum Bericht nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 EEG   

     

     

     

     

     

Vergütungs- 
art 

Energieträger Energiemenge Vergütung verm. NE 1) 

  ( kWh ) ( EUR ) ( EUR ) 
     

     

  §   6 EEG   Wasserkraft 268.193 20.570,40 1.796,89 

     

     

  §   7 EEG   Deponie-, Klär-, Grubengas 0 0,00 0,00 

     

     

  §   8 EEG   Biomasse 0 0,00 0,00 

     

     

  §   9 EEG   Geothermie 0 0,00 0,00 

     

     

  § 10 EEG   Windenergie 0 0,00 0,00 

     

     

  § 11 EEG   Solare Strahlungsenergie 294.442 126.961,87 1.580,40 

     

     

  Summe  562.635 147.532,27 3.377,29 
     

     

   ( 1 ) ( 2 ) 

     

     

Vergütung nach Abzug verm. NE ( EUR )  144.154,98 ( 3 ) = ( 1 ) - ( 2 ) 

     

     

1) vermiedene Netzentgelte gemäß § 5 
Abs. 2 EEG 

 

   

     

     

     

     

Die detaillierten Daten der einzelnen Anlagen unterliegen nach Auffassung 
der Stadtwerke Pappenheim dem Datenschutz. 


